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Verfahren zur Anpassung der Statuten an die Richtlinien von Swiss Olympic 

 

Wir bitten Sie, dieses Verfahren unbedingt zu befolgen. 

Zur Erinnerung: Die Statuten von Gym Valais-Wallis und aller seiner Mitgliedsvereine (unabhängig von ihrer Grösse und unabhängig 

davon, ob sie an Wettkämpfen teilnehmen oder nicht) müssen bis spätestens am 1. Januar 2026 in Übereinstimmung mit den 

Richtlinien abgeändert werden. 

Im Falle einer Verzögerung und/oder Nichteinhaltung dieser Anpassung können zugewiesenen Beiträge von J+S von Ihrem Verein 

und unserem kantonalen Verband ausgesetzt werden. 

 

SCHRITTE VERANTWORTUNG AUFGABE BEISPIEL / BEMERKUNG 

Überprüfung der 
aktuellen Statuten, 
Aktualisierung und 
Erstellung des 
Statutenentwurfs 

Mitgliedsverein 1)  Kenntnisnahme der Artikel, welche 
 hinzuzufügen sind 
2)  Überprüfung der aktuellen Statuten 
       und neue Artikel integrieren 
3) Integrieren des Artikels über Ethik im 
       Sport (Art. 5), falls noch nicht 
geschehen 
4) Integrieren eines Unterschriftenfeldes  

am Ende des Dokuments gemäss     
Beispiel   

 
 

Die vorstehenden Statuten wurden vom Kantonalvorstand von Gym 
Valais-Wallis genehmigt. 
 
Ort und Datum : 
 
------------------------------------------ 
 
Präsident:in    Sekretariat 
 
---------------------------------------  --------------------------------- 

Versendung des 
Statutensentwurfs 

Mitgliedsverein 1) Entwurf der Statuten im Format 
 WORD an Fernanda Hildbrand 
 fernanda.hildbrand@gymvalais.ch 
       schicken 
 

 Sie müssen Ihr Projekt unbedingt bei Gym Valais-Wallis 
              vorstellen BEVOR Sie es von Ihrem eigenen Vorstand / Ihren 
 Mitgliedern genehmigen lassen 

mailto:fernanda.hildbrand@gymvalais.ch
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Kontrolle des 
Statutensentwurfs 

Gym Valais-Wallis 1) Verlesung des Entwurfs der Statuten  
und Überprüfung, ob alle notwendige 
Artikel vorhanden sind 

 

Entspricht der Entwurf nicht den Vorgaben, wird er unter 
Angabe der zu korrigierenden Punkte an den Verein 
zurückgeschickt. Der Verein muss die geforderten Korrekturen 
vornehmen und den Statutenentwurf dann an GVW nochmals 
schicken. Der wird dann erneut geprüft. 

Validierung des 
Statutensentwurfs 

Gym Valais-Wallis Wenn der Entwurf konform ist, informiert 
Gym Valais-Wallis den Verein per E-Mail 
darüber. Der Verein kann nun seine neuen 
Statuten dem eigenen Vorstand / den 
Mitgliedern vorlegen. 
 

 

Genehmigung der 
Statuten 

Mitgliedsverein 1) Der Verein sendet dem Vorstand / den 
Mitgliedern die geänderten Statuten 
mit der Einladung zur GV 

2) Vorlage und Genehmigung der 
 neuen Statuten durch Vorstand / 
       Mitgliedern 
2) Unterzeichnung der neuen Statuten 

durch Vorstand / Mitglieder 
3) Unterschriebene neue Statuten im 

PDF-Format an Fernanda Hildbrand 
fernanda.hildbrand@gymvalais.ch 
senden 

 

Die Aktualisierung muss vor dem 01.01.2026 erfolgen 
Wenn diese Frist aus triftigen Gründen nicht eingehalten werden 
kann, muss der Mitgliedsverein so schnell wie möglich eine Frist 
beim GVW beantragen. 
Hierzu wenden Sie sich bitte an Fernanda Hildbrand 
(fernanda.hildbrand@gymvalais.ch): 
1) Erläutern, aus welchem Grund die neue Frist beantragt wird 
2) Angabe, welche zusätzliche Frist beantragt wird 

 
GVW prüft den Antrag und verlängert die Frist des Vereins, wenn 
die angeführten Gründe als stichhaltig erachtet werden. Werden 
die vorgebrachten Gründe nicht als stichhaltig erachtet, bleibt die 
Frist am 01.01.2026 bestehen. In beiden Fällen informiert GVW 
den Verein über seine Entscheidung. 

Unterzeichnung und 
Rücksendung der 
Statuten 

Gym Valais-Wallis 1) Entgegennahme der Statuten und 
Unterzeichnung durch dem Vorstand 
und dem Sekretariat von GVW 

2) Versand einer unterschriebenen 
Papierversion der Statuten per Post an 
den Verein 

3) Archivierung einer elektronischen 
Version der unterschriebenen Statuten 
auf dem GVW-Server 
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